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Söffen sni Borentroitrf bc« neuen San»

jefeffes bes fanions 3iirid),
®er L-Sorrefponbent ber ,„8ürid)fee=,3eitung" gïof=

fieri baS fommenbe güre^erifdEje Saugefeh raie folgt:
„Sor wenigen SBoctjert ging burdf bie fêantonSpreffe

bie Pïitteitung, bafj bie fantonale Saubireftion unterm
30. Stuguft 1910 einen Sorentrourf gu einem
neuen Saugefep für ben Danton .Qürid), nebft ©r»
täuterungen an Sntereffenten gratis berabfolge. @S

würbe beigefügt, baff begügiictje Sorfd)läge betr. 2tb=

änbernng bis ©nbe Sanuar 1911 entgegengenommen
Würben, Soweit rair bie greffe überfetjen, haben es
©emeinbebereine, Sanbra. Vereine, |janbmerfs= unb
©emerbebereine 2C. bisher üntertaffen, bie fragt. Vortage
öffentlich in SDiStuffion gu gießen, benn ber SJÏonat
Pegember fpegiett ift gu berartigen Serfammtungen
Wegen anberraeitiger ftarfer Suanfprudjnahme ber tjaupt»
fädjlichften Sntereffenten bureaus ungeeignet unb groar
fo fetjr, baff eS uns bittig erfctjeint, fctjon auS biefem
©rmtbe bie ffiingabefrift nod) gu berlängern. Ober
Wollen bie ©egner beS Saugefe|eS ihr Putber fparen,
bis — bor ber Stbftimmnng? SBir glauben nein.

®ie nactjfotgenben raenigen Stnbeutungen fdjon bürften
genügen, bargutmt, raie wichtig es bor altem für bie

©runbeigentümer ift, fid) biefeS im SBurfe tiegenbe
„Saugefeh" fäjon beute genauer angufetjen. ©S roürbe
bann nicht mehr fo oft borfommen raie bisher, bap bie
übergroße 3M)rt)eit einer ©emeinbeberfammtung eingig
auf ein empfet)tenbeS Dîeferat tfin eine berartige Vortage
annimmt, ütjne beren ïragraeite gu überfetjen. 2lud)
für bie Dberbepörben, fpegiett für ben ËantonSrat, ift
eS unangenehm, eine ©emeinbe, welche nachträglich
g. 83. bie ©infchräntung beS SauraponS anbegetjrt, ab»

Weifen gu müffen.
durchgehen rair alfo ben neuen ©ntrourf. Statur»

gemäff befdfränten rair unS babei auf bie fünfte, bie
uns perföntid) berbefferungSbebürftig fdjeinen.

I. ditel.
SluS § 1 unb ben ©rtäuterungen folgern rair, baff

biefeS neue ©efefs für 35 bon ben 187 ©emeinben beS

tantonS itt bottem Umfang ©ettung haben foil,
alfo aud) für biejenigen, bie feinergeit nur § 1, Slbfap 2,

„angenommen hüben (g. 83. StüSnacht, SBäbenSroit, ®itd)»
Berg, tßütad), Böttingen zc.) @S fcheint unS baS etraaS
Weit gegangen unb bürfte biefer Unftanb geeignet fein,
ber Vortage ©eguer gu fdjaffen. denn gugeftanbener
SBeife tritt baburd) noch eine „©rroeiterung" ber biet»

ortS bereits als hart empfunbenen StuStegung beS bis»

herigen § 1, Stbfa| 2 ein. Sntereffant ift auch baS

®eftänbnis ber Saubireftion, bah gerabe biefer ben

©emeinben betjörbticherfeitS fo fetjr empfohlene § 1,
W)fa| 2 „nie recht ttar raar, bas trifft/ aus
bem ©efeij nie recht erfichttiih war, weldfe
Seftimmungen eigentlich im ©ettungSgebiete
bes § l, gtbfah 2, gur Stnroenbung fommen".
îro|bem würbe bamit fröhlich brauf toS regiert, fo
5- 83. auch expropriiert, iDtehrroerte

_

eingetrieben îc.

bte (Srmtbeigentümer fcmnten ftdj j.ci tiicyt nttt
einem ttar umfchriebenen ©efeheStejt mehren, raenn man
bet)örbtidierfeits gufättig bie Sacpe anberS anfah-

$ah.§ 1, Stbfal 2, beS ©ntrourfeS bie „©rraetterung
®aurat)ott£" miebetunt ber einfachen Verfügung

bes PegierungSrateS überlädt, mitt unS einerfeits gu

bureautratifd) unb anberfeits als ungeeignet erfreuten,
wne grünbliihe Vorprüfung gu fiebern, weit in btelen

Ratten mangels DrtStenntniS ber tftegierungSrat nur

auf bie Stnträge feiner ÄreiSingenieure îc. angeraiefen
ift. ®S bient nid)t gerabe gur ^Beruhigung ber babei
jeroeiten in grage tommenben ©runbeigerttümer, bah
bie ©rläuterung nodh fpegiett tierfidjert, „bie Paragraphen
betreffenb baS Qiiartierp(anOerfat)ren enthalten S3eftim»

mungen, beren ©inführung in einigen beutfd)en Staaten
erft nact) langen kämpfen unb nad) langer grift er»

mögticht raorben ift". 2Sir roünfdjten gerabe ein etraaS
raeniger „preuhif(he§" Saugefeh für ben Danton Ifürid).

II. Sitet.
3BaS für ben Staat bie Serfaffung, baS bebeutet

für bie baulichen Serpättniffe einer ©emeinbe ber Se»
bauungSptan, ober ber SrtSgeftattungSptan, raie er
in ßutunft Reihert foil. Son feiner richtigen Stntage
hängt eS ab, ob ein SDorf in feinen neuen Quartieren
für alte Reiten richtig ober berpfufdjt angeorbnet
ift. S)arum'fe|en Stäbte, raie Sertin tc., grohe greife
auS, um bon bieterprobten ÜKeiftern beS gac|eS auch
in äfthetifcher §inficht herborragenbe ©ntraürfe gu er»

hatten (fie|e ^unftmart II. äKaitjcft 1910). SDie ©e=
meinbe Ufter g. S. hat in nachahmenswerter Sffieife

nicht raeniger atS 10 Satfre aufgeraenbet, um baS

Problem gu töfen; geraih nicht gum Schaben ber bor»

tigen Strahentraffierung.
StnberortS glaubte man freilich, bamit fetran in

raenigen ÜKonaten fertig geworben gu fein. ®ie $olge
babon ift, bah näherer Prüfung Stbänberitngen nötig
werben, beren Seraittigung beim SRegieruugSrat nach»

gufudjen ift. llnnötigerroeife werben fo ©efdfäftsleute
an notroenbigen Sauten Sahn lang ohne ©ntfdjä»
bigung gehinbert. StuS biefen ©rünben wäre gu
raünfdjen, bah baS ©efe| beftimmen würbe:

1. Sie ©emeinbebehörben follen bor Stnnahme beS

©efe|eS jeweiten unter Slnfe^ung einer minbeftenS graet»

Str. 42 Jllustr. schweiz. Haudw.-Zeitung („Meisterblatt")

Me» M Amwiirs des neuen An-
gesezes des Knntons ZSrich.

Der ^-Korrespondent der „Zürichsee-Zeitung" glos-
siert das kommende zürcherische Baugesetz wie folgt:

„Vor wenigen Wochen ging durch die Kantonspresse
die Mitteilung, daß die kantonale Baudirektion unterm
3V. August 1910 einen Vorentwurf zu einem
neuen Baugesetz für den Kanton Zürich, nebst Er-
läuterungen an Interessenten gratis verabfolge. Es
wurde beigefügt, daß bezügliche Vorschläge betr. Ab-
änderung bis Ende Januar 1911 entgegengenommen
Würden. Soweit wir die Presse übersehen, haben es
Gemeindevereine, Landw. Vereine, Handwerks- und
Gewerbevereine zc. bisher unterlassen, die fragl. Vorlage
öffentlich in Diskussion zu ziehen, denn der Monat
Dezember speziell ist zu derartigen Versammlungen
wegen anderweitiger starker Inanspruchnahme der Haupt-
sächlichsten Interessenten durchaus ungeeignet und zwar
so sehr, daß es uns billig erscheint, schon aus diesem
Grunde die Eingabefrist noch zu verlängern. Oder
wollen die Gegner des Baugesetzes ihr Pulver sparen,
bis — vor der Abstimmung? Wir glauben nein.

Die nachfolgenden wenigen Andeutungen schon dürften
genügen, darzutun, wie wichtig es vor allem für die

Grundeigentümer ist, sich dieses im Wurfe liegende
„Baugesetz" schon heute genauer anzusehen. Es würde
dann nicht mehr so oft vorkommen wie bisher, daß die
übergroße Mehrheit einer Gemeindeversammlung einzig
ans ein empfehlendes Referat hin eine derartige Vorlage
annimmt, ohne deren Tragweite zu übersehen. Auch
für die Oberbehörden, speziell für den Kantonsrat, ist
es unangenehm, eine Gemeinde, welche nachträglich
z. B. die Einschränkung des Baurayons anbegehrt, ab-
weisen zu müssen.

Durchgehen wir also den neuen Entwurf. Natur-
gemäß beschränken wir uns dabei auf die Punkte, die
uns persönlich verbesserungsbedürftig scheinen.

I. Titel.
Aus ß 1 und den Erläuterungen folgern wir, daß

dieses neue Gesetz für 35 von den 187 Gemeinden des

Kantons in vollem Umfang Geltung haben soll,
also auch für diejenigen, die seinerzeit nur Z 1, Absatz 2,

.angenommen haben (z. B. Küsnacht, Wädenswil, Kilch-
herg, Bülach, Hottingen w.) Es scheint uns das etwas
weit gegangen und dürfte dieser Anstand geeignet sein,
der Vorlage Gegner zu schaffen. Denn zugestandener
Weise tritt dadurch noch eine „Erweiterung" der viel-
orts bereits als hart empfundenen Auslegung des bis-
herigen Z 1, Absatz 2 ein. Interessant ist auch das
Geständnis der Baudirektion, daß gerade dieser den

Gemeinden behördlicherseits so sehr empfohlene Z 1,
Absatz 2 „nie recht klar war, das heißt, aus
dem Gesetz nie recht ersichtlich war, welche
Bestimmungen eigentlich im Geltungsgebiete
des Z 1, Absatz 2. zur Anwendung kommen".
Trotzdem wurde damit fröhlich drauf los regiert, so

Z> B. auch expropriiert, Mehrwerte eingetrieben îc.
Denn die Grundeigentümer konnten sich ja nicht nnt
einem klar umschriebenen Gesetzestext wehren, wenn man
behördlicherseits zufällig die Sache anders ansah.

Daß Z 1, Absatz 2, des Entwurfes die „Erweiterung

^ Baurayons" wiederum der einfachen Verfügung
des.Regierungsrates überläßt, will uns einerseits zu
bureaukratisch und anderseits als ungeeignet erscheinen,
eine gründliche Vorprüfung zu sichern, weil in vielen

Men mangels Ortskenntnis der Regierungsrat nur

auf die Anträge seiner Kreisingenieure w. angewiesen
ist. Es dient nicht gerade zur Beruhigung der dabei
jeweilen in Frage kommenden Grundeigentümer, daß
die Erläuterung noch speziell versichert, „die Paragraphen
betreffend das Quartierplanverfahren enthalten Bestim-
mungen, deren Einführung in einigen deutschen Staaten
erst nach langen Kämpfen und nach langer Frist er-
möglicht worden ist". Wir wünschten gerade ein etwas
weniger „preußisches" Baugesetz für den Kanton Zürich.

II. Titel.
Was für den Staat die Verfassung, das bedeutet

für die baulichen Verhältnisse einer Gemeinde der Be-
bauungsplan, oder der Ortsgestaltungsplan, wie er
in Zukunft heißen soll. Von seiner richtigen Anlage
hängt es ab, ob ein Dorf in seinen neuen Quartieren
für alle Zeiten richtig oder verpfuscht angeordnet
ist. Darum setzen Städte, wie Berlin :c., große Preise
aus, um von vielerprobten Meistern des Faches auch
in ästhetischer Hinsicht hervorragende Entwürfe zu er-
halten ssiehe Kunstwart II. Maiheft 1910). Die Ge-
meinde Uster z. B. hat in nachahmenswerter Weise
nicht weniger als 10 Jahre aufgewendet, um das

Problem zu lösen; gewiß nicht zum Schaden der dor-
tigen Straßentrassierung.

Anderorts glaubte man freilich, damit schon in
wenigen Monaten fertig geworden zu sein. Die Folge
davon ist, daß bei näherer Prüfung Abänderungen nötig
werden, deren Bewilligung beim Regierungsrat nach-
zusuchen ist. Unnötigerweise werden so Geschäftsleute
an notwendigen Bauten Jahre lang ohne Entschä-
dig un g gehindert. Aus diesen Gründen wäre zu
wünschen, daß das Gesetz bestimmen würde:

1. Die Gemeindebehörden sollen vor Annahme des

Gesetzes jeweilen unter Ansetzung einer mindestens zwei-
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jäprtgen y-rift burdj 5ßretöau§f(i)rei6cn, m e pr e r e Bor=
tagen über ben Bebauungsplan gu erpalten fucpen.

2. ®iefelben finb miubeftenS idnige SEonate an jeber=
mann gugângliçper ©telle bor ber Bbfthmnung öffent=
lief) anzulegen.

3. ®er enbgültige Bebauungsplan ifi bane r tt b

öffentliif) angufcplagen, öamttficp bie ©tframberecptigten
bei fpätern ®etailbefcptüffen, g. B. über ©trapenfrebite,
QuartierplanPorfcptäge tc., ben gufamtnmpattg. mit bem
©angen ins ©eöäcptniS gurüdrufen fönnen. 3ft eg

bod) fepon borgefommen, bap bie ©emei'nbepörbe ein
folies Berfangen einfad) abroteS, mit bem Bewerfen,
Sntereffenten fönnen fiep auf ber ©emeinberaiSfanglei
„mefben".

®ap ,einem folcpen unnötig pingepaltenen ©runb»
eigentümer fein ©ntgelt rairb, [thront

'

benienigen niept
gerabe bem ©efep günftig, ber Becpt unb Bifligfeit noep
als pöcpften Biapftab für alleg öffentltcpe .fjanbeln anfiept.

2Bir poffen, bap nobel benfenbe ©emeinroefen bon fiep
guS baraüf Büdficpt neproen, menn fie im Sinne beS

III. "Eitel«
Bauorbnungen mit ©ingeloorfcpriften auip über bau»,
fewer»- unb gefunbpeitSpoligeilicpe fragen j.erlaffett. @S

barf als ein Borgug beS ©efepeS gelten, bap eS bie ge»

funbe Drötiatioe ber ©eroeinben in biefen ®ingen niept
unterbinbet.

IV. Eitel
Bau» unb Bioeguliroen. Bicpt überall fann, ber Bau»

Obftanb gu beiben Seiten einer ©trape gteiep fein. Bßir
oermiffen aber für biefen ffaE bie Beftimmung, bap ber
pieburcp Benacpteiligte, bei SluSmeffung ber Bieprroert»
beitrage entfprecpenb gu begünftigen fei. 91aip § 21 ge»

niepen Umbauten in bicpt bebauten Quartieren ein un»
gerecptfertigteS Borrecpt gegenüber folgen in ben offenem
©ebieten, roo eben Baulinien fieper beftepen.

SOBenn im britten SRorgenblatt oom 6. Buguft 1910
in ber „bleuen ffüreper Leitung" ein Slrcpiteft bie ein»

feitige Berüdficptigung eines oft gar niept oorpanbenen
fünftigen gröpern BerfeprS bei Anlage ber Quartier»
(2Bopn»)ftrapen geipeft, fo geben ipm bie baburcp in§
Ungefunbe gefteigerten Sanbpretfe in ber Bäpe QüricpS
leicht Beroeife. UnS in ben Sanbbörfem gelüftet eS niept
naep bem „unptaublicpen ©trapenlujwS". ®er Quartier»
plan foEte, rote ber Bebauungsplan, ber ©emeinbeoer»
fammlung oorgelegt roerben, falls, fie eS niept öon fiep
auS burcp bie Bauorbung bem ©emeinbe», refp. ©tabt»
rat überlaffen roiE, gu entfepeiben. ©egenroärttg oerfügt
in Eat unb SBaprpeit eine engbegrengte Bürofratie über
bie ©eftaltung ber Quartiere unb bie ©runbbefiper —
gaplen, baS Becpt gur Bîitroirîung ber ©runbeigentümer
fiept groar auf bem Rapier ; baS neue ©efep (§ 24) oer»
fümmert eS aber ooEenbS.

V. Eitel. Quartierpläne.
3n ben neuen unb fünftigen Slupenquartieren.unferer

Eörfer finb gaplreiepe fleine Slnroefen, beren Befiper oft
burcp bie Quartiereinteitung „über Bacpt" gu Baulanb»
befipern oorrüden. ©ie lernen baS feroeilen balb oer»

fiepen; auep baS neue ©efep forgt bafür. ®a roirb
einem Bauer burcp fein Streal eine Quartierftrape ge»

baut. §at er baS Biipgefcpid, bap an berfelben ein

©pefulant bauen möcpte, fo oerlangt unb erlangt leperer
bie fofortige SluSfüprung ber ©trape. ©S nüpt bem

Bauer nicptS, bap er beteuert, fein Sanb fei — weit
gerfepnitten — weniger roert, feine Baume würben bem

Qbftfreoel mepr auSgefept tc., ein Bleprroert fei fornit
bis gur Bebauung für ipn niept oorpanben, fonbern eper
ein Bfinberroert. @r roup laut ©efepbuepftaben naep

Blapgabe ber ©renglänge an bie ©trapenfoften gaplett,
ober auf bem Notariat eine ©runbfdjulb fiep aufbürben
laffen, roelcpe fepon naep fünf Qapren gefünbet
roerben fann. Qm §intergrunb ftept bann bie Ber»

fteigerung. ®aS roeip ber ©pefulant! ®er ©runbeigen»
tümer, beffen Borfapren oieEeicpt fepon ben ©ruttb pe»

bauten, ber aber niept über gröpere Barmittel oerfügt,
Überläßt nun oft bem „Baepbarn" fein Sanb naep fünf
Sapren gum BerfeprSroert unb — gept. ®ie fleinen

Sanbfaufer gaplen bann ber ©pefulation teure greife
für ipre ißargelle.

911S SEittel gur Slbpilfe möd)ten wir bie 9lufnapnte
einer Beftimmung oorfcplagen folgenben SnpaltS: Btepr»
roertbeiträge bürfen er ft fällig erflärt wer»
ben, wenn bie ©runbftüde roirfli^ bebaut
roerben. Surfen Unterpalt foflen bis bapin bie»

fenigen tragen, roelcpe bie burepgepenbe ©trape oerlangt
paben. Bad) ber gleicpen Sogif bürften uns ©taat unb

©emeinben auep Beiträge an burepgepenbe Seitungen für
©leftrigität, SBaffer unb ©aS aufgroingen, beoor roir ba»

rauf abonnieren! SBaS rounber, wenn oiele Seute beS

BtittelftanbeS naep unb naep oorgiepen, ipre ©elbmittel
in SBertpapieren, auf benen feine SBeprroerte laften, ftatt
in ©runb unb Boben für ben giSfuS angulegen.

§ 39 beS neuen ©efepeS mapnt gum 2luffepen. @r

überroeift nämliep baS „SBieptigfte" für ben ©runbeigen»
tümer, bie Eingabe ber ©runblagen unb bie 2lrt unb

BBeife ber Slusmittlung ber Söerte unb ©ntfcpäbigungen,
forote bie ©eftaltung beS QuartierplanoerfaprenS einer

Berorbnung, bie naep Slnnapme beS ©efepeS erfepeint.

kaufen wir feine $ape im ©ad unb foEte baburp bas

©efep au^ bebeutenb umfangreieper roerben!

§ 43 oerflaufuliert baS e i m f cp l a g § r e p t, raie

§ 29 beS gur ßeit gettenben ©efepeS. @S feplt roieber

eine Beftimmung, bie langjäprige Bauoerpinberung gu

Saften ber fpätern ro feftau§fü l)r img entfepäbigt unb

bie meift ungleicp oerteilten Saften ebnet. 3ßo BeptS
fieperpeit in ffrage fommt, barf fttp ber ©efepgeber niept

burcp Bebenfen üor bem, roaS billig ift, oerfd)liefen.
®er Beitrag oon 50"/o an ErottoirS roirb gerabe

längS beiben ©eeftrapen als part empfunben. ®er ©taat

giept auep bie 9luto= unb Belo=9lbgaben ein, alfo gaple

er audp mepr an bie gteiepgeitig nötig geworbenen Bürger»

fteige. ®ie ©runbbefiper an folcpen fpeerftrafjen müffen

opnepin genug „fcpluden".
9Ean roirb uns entgegnen, roir fäpen gu fepraarg,

man müffe Bertrauen befunben! Bun, bie SIEgentein»

peit, — ob ©runbeigentümer ober niept — pat ein fadj«

licpeS unb äftpetifcpeS ffntereffe an einer rationeEen Bn-

läge, oor aEem beS ©trapennepeS; ber Beftper beS Bobens

mup fiep naturgemäp eine ©infepränfung feiner Berfü»

gungSfreipeit gefaEen laffen. @r foE fiep aber auep tm

Qntereffe ber BedptSftcperpeit — niept gefaEen laffen, bafs

er neben ber oietfaepen Bieprbelaftung gegenüber bem

SBertfipriften»Kapital burcp ben Bieprroert»Unfug
entrourgelt roirb.

Joh. Oralsar
Osenkonstruktions -Werksîitîe

VelspbsB Wi!ll!ïsi®rstïss»e

Best eingerichtete ^
SpeziaSfabrsk eiserner Firmen

lür £.s «©®iii©8itwsir«eis-lüiüstfi@*
Silberne Medaille 1908 Mailand.

OalKKtiarter eew»c«*tP«îlBs««®«'B»sss - ®ss»aetsln*®

«SS Jlwstr. schwitz. H«»dw. Zêit«»g („Meisterblatt") Ar.

jährigen Frist durch Preisausschreiben im e h r er e Vor-
lagen über den Bebauungsplan zu.erhalten suchen.

2. Dieselben sind mindestens-einige Monate an jeder-
mann zugänglicher Stelle vor der Abstimmung öffent-
lich auszulegen.

3. Der endgültige Bebauungsplan ist dauernd
öffentlich anzuschlagen, damit sich die Stimmberechtigten
bei spätern Detailbeschlüssen, z. B. über Straßenkredite,
Quartierplanvorschläge n., den Zusammenhang mit dem
Ganzen ins Gedächtnis zurückrufen können. Ist es
doch schon vorgekommen, daß die Gemeindehörde ein
solches Verlangen einfach abwies, mit dem Bemerken,
Interessenten können sich auf der Gemeinderatskanzlei
„melden".

Daß einem solchen unnötig hingehaltenen Grund-
eigentümer kein Entgelt wird, stimmt denjenigen nicht
gerade dem Gesetz günstig, der Recht und Billigkeit noch

als höchsten Maßstab für alles öffentliche Handeln ansieht.
Wir hoffen, daß nobel denkende Gemeinwesen von sich

gus daraüf Rücksicht nehmen, wenn sie im Sinne des

III. Titels
Bauordnungen mit Einzelvorschriften auch über bau-,
feuer- und gesundheitspolizeiliche Fragen -erlassen. Es
darf als ein Vorzug des Gesetzes gelten, daß es die ge-
fünde Initiative der Gemeinden in diesen Dingen nicht
unterbindet.

IV. Titel.
Bau- und Niveaulinien. Nicht liberal! kann der Bau-

abstand zu beiden Seiten einer Straße gleich sein. Wir
vermissen aber für diesen Fall die Bestimmung, daß der
hiedurch Benachteiligte bei Ausmessung der Mehrwert-
beitrage entsprechend zu begünstigen sei. Nach ß 21 ge-
nießen Umbauten in dicht bebauten Quartieren ein un-
gerechtfertigtes Vorrecht gegenüber solchen in den offenern
Gebieten, wo eben Baulinien sicher bestehen.

Wenn im dritten Morgenblatt vom 6. August 1910
in der „Neuen Zürcher Zeitung" ein Architekt die ein-
festige Berücksichtigung eines oft gar nicht vorhandenen
künftigen größern Verkehrs bei Anlage der Quartier-
(Wohn-)straßen geißelt, so geben ihm die dadurch ins
Ungesunde gesteigerten Landpreise in der Nähe Zürichs
leicht Beweise. Uns in den Landdörfern gelüstet es nicht
nach dem „unglaublichen Straßenluxus". Der Quartier-
plan sollte, wie der Bebauungsplan, der Gemeindever-
sammlung vorgelegt werden, falls sie es nicht von sich

aus durch die Bauordung dem Gemeinde-, resp. Stadt-
rat überlassen will, zu entscheiden. Gegenwärng verfügt
in Tat und Wahrheit eine engbegrenzte Bürokratie über
die Gestaltung der Quartiere und die Grundbesitzer —

zahlen, das Recht zur Mitwirkung der Grundeigentümer
steht zwar auf dem Papier; das neue Gesetz G 24) ver-
kümmert es aber vollends.

V. Titel. Qnartierpläne.
In den neuen und künftigen Außenquartieren unserer

Dörfer sind zahlreiche kleine Anwesen, deren Besitzer oft
durch die Quartiereinteilung „über Nacht" zu Bauland-
beschern vorrücken. Sie lernen das jeweilen bald ver-
stehen; auch das neue Gesetz sorgt dafür. Da wird
einem Bauer durch sein Areal eine Quartierstraße ge-
baut. Hat er das Mißgeschick, daß an derselben ein

Spekulant bauen möchte, so verlangt und erlangt letzerer
die sofortige Ausführung der Straße. Es nützt dem

Bauer nichts, daß er beteuert, sein Land sei — weit
zerschnitten — weniger wert, seine Bäume würden dem

Obstfrevel mehr ausgesetzt ec., ein Mehrwert fei somit
bis zur Bebauung für ihn nicht vorhanden, sondern eher
ein Minderwert. Er muß laut Gesetzbuchstaben nach

Maßgabe der Grenzlänge an die Straßenkosten zahlen,
öder auf dem Notariat eine Grundfchuld sich aufbürden
lassen, welche schon nach fünf Jahren gekündet
wer den k ann. Im Hintergrund steht dann die Ver-
steigerung. Das weiß der Spekulant! Der Grundeigen-
tümer, dessen Vorfahren vielleicht schon den Grund he-

bauten, der aber nicht über größere Barmittel verfügt,
Überläßt nun oft dem „Nachbarn" sein Land nach fünf
Jahren zum Verkehrswert und — geht. Die kleinen

Landkäufer zahlen dann der Spekulation teure Preise

für ihre Parzelle.
Als Mittel zur Abhilfe möchten wir die Aufnahme

einer Bestimmung vorschlagen folgenden Inhalts: Mehr-
wertbeiträge dürfen erst fällig erklärt wer-
den, wenn die Grundstücke wirklich bebaut
werden. Zinsen und Unterhalt sollen bis dahin die-

jenigen tragen, welche die durchgehende Straße verlangt
haben. Nach der gleichen Logik dürften uns Staat und

Gemeinden auch Beiträge an durchgehende Leitungen für
Elektrizität, Wasser und Gas aufzwingen, bevor wir da-

rauf abonnieren! Was wunder, wenn viele Leute des

Mittelstandes nach und nach vorziehen, ihre Geldmittel
in Wertpapieren, auf denen keine Mehrwerte lasten, statt
in Grund und Boden für den Fiskus anzulegen.

Z 39 des neuen Gesetzes mahnt zum Aufsehen. Er

überweist nämlich das „Wichtigste" für den Grundeigen-
tümer, die Angabe der Grundlagen und die Art und

Weise der Ausmittlung der Werte und Entschädigungen,
sowie die Gestaltung des Quartierplanverfahrens einer

Verordnung, die nach Annahme des Gesetzes erscheint.

Kaufen wir keine Katze im Sack und sollte dadurch das

Gesetz auch bedeutend umfangreicher werden!
ß 43 verklausuliert das Heimschlagsrecht, wie

Z 29 des zur Zeit geltenden Gesetzes. Es fehlt wieder

eine Bestimmung, die langjährige Bauverhinderung zu

Lasten der spätern Projektausführung entschädigt und

die meist ungleich verteilten Lasten ebnet. Wo Rechts-

sicherheit in Frage kommt, darf sich der Gesetzgeber nicht

durch Bedenken vor dem, was billig ist, verschließen.

Der Beitrag von 50"/« an Trottoirs wird gerade

längs beiden Seestraßen als hart empfunden. Der Staat

zieht auch die Auto- und Velo-Abgaben ein, also zahle

er auch mehr an die gleichzeitig nötig gewordenen Bürger-

steige. Die Grundbesitzer an solchen Heerstraßen müssen

ohnehin genug „schlucken".
Man wird uns entgegnen, wir sähen zu schwarz,

man müsse Vertrauen bekunden! Nun, die Allgemein-

heit, — ob Grundeigentümer oder nicht — hat ein sach-

liches und ästhetisches Interesse an einer rationellen An-

läge, vor allem des Straßennetzes; der Besitzer des Bodens

muß sich naturgemäß eine Einschränkung seiner Verfü-

gungsfreiheit gefallen lassen. Er soll sich aber auch un

Interesse der Rechtssicherheit — nicht gefallen lassen, daß

er neben der vielfachen Mehrbelastung gegenüber dem

Wertschriften-Kapital durch den Mehrwert-Unfug
entwurzelt wird.
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3m ©egenfah p Vachbarlänbern, mie italien îc.,
herrfchte pm ©lüd f)terp(anbe oon atterêîjer nict)t bet
@ro|3 fonbern ber SÏIeingrunbbefiher cor unb mirfte
fietS felbfitätig als nationales ©rphungSmittet, inSbe»

fonbere unter ber Vauerfame. SRocE» nötiger ift î>eutgit=

tage bie „eigene (Stolle" für bie 3"buftriearbeiter
gamilie, bamit fie nicht pm proletariat tjinabfinït, mie
es bie fojiatiftifdfen Ijerbenapoftel münfctjen. SBer nur
oier Pfähle unb ein paar 3^get fein eigen nennt, fütjtt
unb Wimmert fid) mehr für baS engere unb roeitere Vater»
lanb, als ber Ieic£)tbemegtict)e äftietroot)nung§ » Inhaber.
®aS Streben nach bem ©igenheim erfüllt bie Sräume
oon nieten taufenb gmmilienoätern, beren SBiege nod)
auf bem nätertidfen ©runbe ftanb; er roirb auch bie

Verlangen ber ©runbeigentümer nerftet)en. Db aber
fünftige ÜJlachfommen träten mir unS alfo nor allem
nor ber unheimlichen Verteuerung beS VobenS. Vach»
geroiefenermaßen profitiert nicht ber angeftammte Vefifser
baoon, fonbern ber ©petulant.

SBenn eS norfteSjenben Ausführungen gelingen füllte,
bie fleinen ©runbeigentümer im SBeidjbtlb unferer ®örfer
pr genauen Prüfung ber fo mid)ttgen ©efe^elnonelle
anzuregen, fo ift it)r 3mecf erreicht. Vicht baS nad)träg=
liehe Oettern über VefdjloffeneS, mot)l aber baS S0lit»
beraten aud) beS einfa'djen Stimmberechtigten frommt
Bürger unb Staat!"

id) bann p>ei in ©röße nerfdjiebene SBerfjeuge, meldte
nach mehrmaliger Abänberung unb Verbefferung nun
biejenigen Vorteile unb ©igenfchaften aufmeifen, bie mir
p einer präjifen unb fachgemäßen Sd)ränfung unferer
Sägen bebürfen unb mie mir fie h^ï oeranfdjaulidht
nor uns h^ben.

So oerfdjiebenartig bie bisher gebräuchlichen Schränk
merfjeuge auch fmb, fo meift feines berfelben ben großen

unb febermann einleuchtenben Vorteil auf, baß bie Säge»

phne bei epentrifd)er ©rucfroirfung nicht fcharffantig,
fonbern in einer Äuroe atlmäf)lig umgebogen merben, mie
bieS bei Spfiem ^ytfdjner ber ffatl ift. ®urch biefe Art
ber Qahnbiegung erjielt man auch bei ftärfften Sägen
faft müßeloS unb rafdj eine technifcf) noüfommene ünb
ejafte Schränfung, roeiche aud) non Seuten ohne ffadj»
ïenntniffe ausgeführt merben fann. ©in Ausbrechen non
ßähnen an horten Vlättern, maS bei Verroenbung ber

5le«e Iiiftntttii on ScflriMpp.
Unter ber eingetragenen Schutjmarfe „dornet" bringt

imfer langjähriger Abonnent fperr Vob. 31fd)ner in
©täfa, SfonftruWionS» unb «Réparateur »SBerfftätte für
©agemerfjeuge jmei Ausführungen Schränfgangen
m ben .f)anbei, bie nerbienen, etmaS näher beleuchtet p
werben.

@r berichtet unS hierüber folgenbeS:

„Sroh eifrigem Abfudjen ber größten fdhmeijerifchen
®erfjeuggefd)äfte mar eS mir nicht möglich, für bie tu
meiner ©igenfdjaft als SägemVeparateur norfommenben
©cl)ränfarbetten ein Sßerfpug aufptreiben, roelcheS pm
genauen Sdjränten non größeren unb ganj großen ÄretS»

fügen aud) nur einigermaßen tauglich geroefen märe.^ 3<h
flûte mid) bann lange 3ahre hmburcl) pm Schränfen
"on ftarfen Sägen eineS ipep geeigneten f)ammer§ be=

oient, auf melche Sßeife ich jroar eine tabeüofe Schränk
•mg erhielte, aber immer eine anftrengenbe unb jett»

fanbenbe Arbeit mar, melche überbieS eine bebeutenbe

Uebung norauSfehte. AuS eigener 3nitiatine fonftruierte

befannten Schränfeifen feine Seltenheit mar, ift bei

richtiger Anroenbung ber Schränfpnge „dornet" abfolut
auSgefdhloffen unb mirb jeber Säger biefen unbeftrittenen
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Im Gegensatz zu Nachbarländern, wie Italien ec.,
herrschte zum Glück hierzulande von altersher nicht der
Groß- sondern der Kleingrundbesitzer vor und wirkte
stets selbsttätig als nationales Erziehungsmittel, insbe-
sondere unter der Bauersame. Noch notiger ist heutzu-
tage die „eigene Scholle" für die Industriearbeiter-
Familie, damit sie nicht zum Proletariat hinabsinkt, wie
es die sozialistischen Herdenapostel wünschen. Wer nur
vier Pfähle und ein paar Ziegel sein eigen nennt, fühlt
und kümmert sich mehr für das engere und weitere Vater-
land, als der leichtbewegliche Mietwohnungs - Inhaber.
Das Streben nach dem Eigenheim erfüllt die Träume
von vielen tausend Familienvätern, deren Wiege noch
auf dem väterlichen Grunde stand; er wird auch die

Verlangen der Grundeigentümer verstehen. Ob aber
künftige Nachkommen? Hüten wir uns also vor allem
vor der unheimlichen Verteuerung des Bodens. Nach-
gewiesenermaßen profitiert nicht der angestammte Besitzer
davon, sondern der Spekulant.

Wenn es vorstehenden Ausführungen gelingen sollte,
die kleinen Grundeigentümer im Weichbild unserer Dörfer
zur genauen Prüfung der so wichtigen Gesetzesnovelle

anzuregen, so ist ihr Zweck erreicht. Nicht das nachträg-
liche Wettern über Beschlossenes, wohl aber das Mit-
beraten auch des einfachen Stimmberechtigten frommt
Bürger und Staat!"

ich dann zwei in Größe verschiedene Werkzeuge, welche
nach mehrmaliger Abänderung und Verbesserung nun
diejenigen Vorteile und Eigenschaften aufweisen, die wir
zu einer präzisen und fachgemäßen Schränkung unserer
Sägen bedürfen und wie wir sie hier veranschaulicht
vor uns haben.

So verschiedenartig die bisher gebräuchlichen Schränk-
Werkzeuge auch sind, so weist keines derselben den großen

und jedermann einleuchtenden Vorteil auf, daß die Säge-
zähne bei exzentrischer Druckwirkung nicht scharfkantig,
sondern in einer Kurve allmählig umgebogen werden, wie
dies bei System Jtschner der Fall ist. Durch diese Art
der Zahnbiegung erzielt man auch bei stärksten Sägen
fast mühelos und rasch eine technisch vollkommene und
exakte Schränkung, welche auch von Leuten ohne Fach-
kenntnisse ausgeführt werden kann. Ein Ausbrechen von
Zähnen an harten Blättern, was bei Verwendung der

Rene KmftrÄtim « SchrWzmgen.
Unter der eingetragenen Schutzmarke „Komet" bringt

unser langjähriger Abonnent Herr Rob. Jtschner in
Stäfa, Konstruktions- und Réparateur-Werkstätte für
Sägewerkzeuge zwei Ausführungen Schränkzangen
m den Handel, die verdienen, etwas näher beleuchtet zu
werden.

Er berichtet uns hierüber folgendes:

„Trotz eifrigem Absuchen der größten schweizerischen

Werkzeuggeschäfte war es mir nicht möglich, für die m
meiner Eigenschaft als Sägen-Reparateur vorkommenden
Schränkarbeiten ein Werkzeug aufzutreiben, welches zum
Manen Schränken von größeren und ganz großen Kreis-
sägen auch nur einigermaßen tauglich gewesen wäre. Ich
^ube mich dann lange Jähre hindurch zum Schränken
von starken Sägen eines hiezu geeigneten Hammers be-

ment, auf welche Weise ich zwar eine tadellose Schränk-
ung erzielte, aber immer eine anstrengende und zeit-

saubende Arbeit war, welche überdies eine bedeutende

Uebung voraussetzte. Aus eigener Initiative konstruierte

bekannten Schränkeisen keine Seltenheit war, ist bei

richtiger Anwendung der Schränkzange „Komet" absolut
ausgeschlossen und wird jeder Säger diesen unbestrittenen
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